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 72/75. Unterstützung von Antiminenprogrammen 
 

 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 70/80 vom 9. Dezember 2015 und alle ihre früheren 

Resolutionen über die Unterstützung von Minenräummaßnahmen und die Unterstützung 

von Antiminenprogrammen, die alle ohne Abstimmung verabschiedet wurden, 

 sowie unter Hinweis auf alle einschlägigen Verträge und Übereinkommen1 und ihre 

Überprüfungsprozesse, 

 feststellend, dass sich das Bestehen des Übereinkommens über das Verbot des Einsat-

zes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über 

deren Vernichtung2 und die Einrichtung sowohl des Dienstes der Vereinten Nationen für 

Antiminenprogramme als auch der Interinstitutionellen Koordinierungsgruppe für Anti-

minenprogramme zum zwanzigsten Mal jähren, 

_______________ 

1 Dazu gehören das Übereinkommen von 1997 über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung 

und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung, das Protokoll über das Verbot 

oder die Beschränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen in der 1996 ge-

änderten Fassung (Protokoll II zu dem Übereinkommen von 1980 über das Verbot oder die Beschränkung 

des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos 

wirken können), das Protokoll von 2003 über explosive Kampfmittelrückstände (Protokoll V zu dem Über-

einkommen von 1980), das Übereinkommen von 2008 über Streumunition, das Zusatzprotokoll von 1977 

zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Kon-

flikte (Protokoll I) und das Übereinkommen von 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

2 United Nations, Treaty Series, Vol. 2056, Nr. 35597. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1998 II 

S. 778; LGBl. 1999 Nr. 229; öBGBl. III Nr. 38/1999; AS 2003 3133. 
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 mit Anerkennung feststellend, in welchem Ausmaß der Internationale Tag zur Aufklä-

rung über die Minengefahr und zur Unterstützung von Antiminenprogrammen weltweit be-

gangen wird, 

 Kenntnis nehmend von allen einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen, die 

den humanitären Aspekten der Unterstützung von Antiminenprogrammen Rechnung tragen, 

 in Bekräftigung ihrer tiefen Besorgnis über die gewaltigen Auswirkungen von Minen 

und explosiven Kampfmittelrückständen3 auf die humanitäre Lage und die Entwicklung in 

den betroffenen Ländern, die für die Bevölkerung dieser Länder, insbesondere für Flücht-

linge und andere Vertriebene, die heimkehren, sowie für in Konfliktgebieten ansässige Per-

sonen, ernste und langfristige soziale und wirtschaftliche Folgen haben und die Bereitstel-

lung humanitärer Hilfe beeinträchtigen, 

 eingedenk des ernsthaften humanitären Risikos, das Minen und explosive Kampfmit-

telrückstände in den betroffenen Ländern für die Sicherheit, die Gesundheit und das Leben 

der örtlichen Zivilbevölkerung sowie des Personals darstellen, das an humanitären, friedens-

sichernden, Rehabilitations- und Minenräumprogrammen und -maßnahmen beteiligt ist, 

 mit dem Ausdruck ihrer Beunruhigung über die erneut gestiegene Zahl der Opfer von 

Minen und explosiven Kampfmittelrückständen in Konflikt- und Postkonfliktsituationen, 

 nachdrücklich auf die erhöhte Notwendigkeit und Dringlichkeit hinweisend, mit der 

die internationale Gemeinschaft ihre Antiminenaktionen verstärken muss, um das Risiko 

und die humanitären Auswirkungen, die mit Minen und explosiven Kampfmittelrückständen 

für Zivilpersonen verbunden sind, so bald wie möglich zu beseitigen und den sicheren und 

ungehinderten Zugang humanitären Personals und die Lieferung von Verbrauchs- und 

Nichtverbrauchsgütern im Einklang mit den humanitären Grundsätzen zu erleichtern, 

 in Anerkennung der laufenden Fortschritte bei der Erfassung und Räumung von Minen 

und explosiven Kampfmittelrückständen, bei der Aufklärung betroffener Bevölkerungs-

gruppen über die Risiken und bei der Unterstützung der Opfer, 

 darauf hinweisend, dass für die Zwecke der Durchführung dieser Resolution behelfs-

mäßige Sprengvorrichtungen, die der Definition von Minen, Sprengfallen oder anderen Vor-

richtungen entsprechen, in den Bereich von Antiminenaktionen fallen, wenn ihre Räumung 

zu humanitären Zwecken und in Gebieten erfolgt, in denen die bedeutendsten aktiven Feind-

seligkeiten eingestellt wurden, 

 anerkennend, dass neben der Hauptrolle, die den Staaten zukommt, auch die Vereinten 

Nationen eine bedeutende Rolle auf dem Gebiet der Unterstützung von Antiminenprogram-

men spielen, insbesondere im Rahmen der Umsetzung der Strategie der Vereinten Nationen 

für Antiminenprogramme 2013-2018 durch die Mitglieder der Interinstitutionellen Koordi-

nierungsgruppe für Antiminenprogramme4, deren Vorsitz auf Arbeitsebene vom Dienst der 

Vereinten Nationen für Antiminenprogramme wahrgenommen wird, 

_______________ 

3 Wie in Protokoll V zu dem Übereinkommen von 1980 definiert. 

4 Bestehend aus dem Dienst der Vereinten Nationen für Antiminenprogramme der Sekretariats-Hauptabtei-

lung Friedenssicherungseinsätze, dem Sekretariats-Büro für Abrüstungsfragen, dem Entwicklungspro-

gramm der Vereinten Nationen, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, dem Büro der Vereinten Na-

tionen für Projektdienste, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, dem 

Sekretariats-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, der Einheit der Vereinten Nationen 

für Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen (UN-Frauen), dem Amt des Hohen Kommissars der Ver-

einten Nationen für Menschenrechte, dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, 

dem Welternährungsprogramm und der Weltgesundheitsorganisation. Das Institut der Vereinten Nationen 

für Abrüstungsforschung und die Weltbank sind Beobachter. 
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 die Auffassung vertretend, dass Antiminenprogramme einen wichtigen und integralen 

Bestandteil der humanitären Hilfe und der Entwicklungsaktivitäten der Vereinten Nationen 

bilden, und feststellend, dass Antiminenprogramme in zahlreiche Friedenssicherungsein-

sätze der Vereinten Nationen und vom Sicherheitsrat mandatierte besondere politische Mis-

sionen integriert wurden, 

 den Beitrag anerkennend, den Antiminenprogramme zur Agenda 2030 für nachhaltige 

Entwicklung5 leisten, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Zusammenarbeit und Abstimmung der 

Interinstitutionellen Koordinierungsgruppe für Antiminenprogramme mit nichtstaatlichen 

Organisationen und anderen Akteuren durch Sitzungen des Ausschusses für Antiminenpro-

gramme6 und von ihrer aktiven Beteiligung an Mechanismen zur Koordinierung humanitä-

rer Maßnahmen, wie der Globalen Schwerpunktgruppe Schutz, und eine weitere Verstär-

kung dieser Zusammenarbeit befürwortend, 

 anerkennend, wie wichtig die volle Mitwirkung und gleiche Chancen für die Beteili-

gung von Frauen wie Männern an Antiminenprogrammen sind, 

 sowie in Anerkennung der wertvollen Antiminenmaßnahmen, mit denen nationale, re-

gionale und internationale Fachleute für Antiminenprogramme, einschließlich Personal und 

Friedenssicherungskräften der Vereinten Nationen sowie Fachleuten der mit Antiminenpro-

grammen befassten zuständigen nichtstaatlichen Organisationen, es lokalen Gemeinschaften 

und überlebenden Minenopfern durch die Wiedereröffnung des Zugangs zu zuvor verseuch-

ten Flächen ermöglichen, wieder ein normales Leben aufzunehmen und wieder selbst ihren 

Lebensunterhalt zu verdienen, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von den nationalen, regionalen und subregionalen An-

strengungen, einschließlich des Strategierahmens der Afrikanischen Union für Antiminen-

programme und explosive Kampfmittelrückstände 2014-2017, 

 mit Befriedigung feststellend, dass humanitäre Appelle zunehmend auch Antiminen-

programme umfassen, sofern angezeigt, und unterstreichend, wie wichtig es ist, Antiminen-

programme bei Reaktionen auf humanitäre Notlagen gegebenenfalls in den frühesten Pla-

nungs- und Programmierungsphasen zu berücksichtigen, im Einklang mit den humanitären 

Grundsätzen, 

 Kenntnis nehmend von der aktualisierten Richtlinie der Vereinten Nationen für die 

Opferhilfe im Rahmen von Antiminenprogrammen, in der hervorgehoben wird, wie wichtig 

es ist, Opferhilfemaßnahmen in die umfassenderen nationalen und internationalen Rahmen 

zu integrieren, darunter das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinde-

rungen7, und wie wichtig dauerhafte Dienste und Unterstützung für die Opfer von Minen 

und explosiven Kampfmittelrückständen sind, 

 Kenntnis nehmend von der laufenden Umsetzung der Strategie der Vereinten Nationen 

für Antiminenprogramme 2013-2018, einschließlich ihres Überwachungs- und Evaluie-

_______________ 

5 Resolution 70/1. 

6 Beim Ausschuss für Antiminenprogramme handelt es sich um ein informelles Forum zum Austausch von 

Informationen. Mitglieder sind die Interinstitutionelle Koordinierungsgruppe für Antiminenprogramme, mit 

Antiminenprogrammen befasste nichtstaatliche Organisationen, das Internationale Komitee vom Roten 

Kreuz, das Genfer Internationale Zentrum für humanitäre Minenräumung und akademische Einrichtungen. 

7 United Nations, Treaty Series, Vol. 2515, Nr. 44910. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2008 II 

S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008; AS 2014 1119. 
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rungsmechanismus, betonend, wie wichtig die Nutzung der Evaluierung als Informations-

grundlage für die künftige Ausrichtung der Antiminenprogramme innerhalb der Vereinten 

Nationen ist, insbesondere im Hinblick auf die Rolle und die Aufgabe des Dienstes der Ver-

einten Nationen für Antiminenprogramme, und die Mitglieder der Interinstitutionellen Ko-

ordinierungsgruppe für Antiminenprogramme ermutigend, ihre Arbeit zur Verbesserung der 

Wirkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen im Bereich der Antiminenprogramme fort-

zusetzen, 

 sowie Kenntnis nehmend von den Koordinierungsbemühungen im Rahmen des infor-

mellen Forums zum Austausch von Informationen zwischen den Gebern, bekannt als Unter-

stützungsgruppe für Antiminenprogramme, deren Ziel es ist, die humanitären Antiminen-

programme der Geberstaaten zu koordinieren, indem sie die Prioritätensetzung ihrer jewei-

ligen Antiminenprogramme harmonisiert und die Geberunterstützung für Antiminenpro-

gramme dort erhöht, wo sie am meisten benötigt wird, 

 ferner unter Hinweis auf die Diskussionen, die die nach dem Protokoll über das Verbot 

oder die Beschränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen 

in der am 3. Mai 1996 geänderten Fassung (Geändertes Protokoll II)8 eingerichtete infor-

melle Sachverständigengruppe über die Frage der behelfsmäßigen Sprengvorrichtungen und 

den technischen Anhang zu dem Protokoll über explosive Kampfmittelrückstände (Proto-

koll V)9 zu dem Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes be-

stimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos 

wirken können10, geführt hat, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs11; 

 2. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre jeweiligen völkerrechtlichen Verpflichtun-

gen im Zusammenhang mit Antiminenprogrammen einzuhalten; 

 3. fordert insbesondere, dass die Anstrengungen der Staaten, auch im Rahmen der 

Süd-Süd-, der regionalen und der subregionalen Zusammenarbeit, mit Unterstützung der 

Vereinten Nationen und der mit Antiminenprogrammen befassten zuständigen Organisatio-

nen auf Ersuchen und nach Bedarf und in Abstimmung mit dem betroffenen Land fortgesetzt 

werden, um die Schaffung und den Ausbau nationaler Kapazitäten für Antiminenprogramme 

in Ländern zu fördern, in denen Minen und explosive Kampfmittelrückstände eine ernste 

Gefahr für die Sicherheit, die Gesundheit und das Leben der örtlichen Zivilbevölkerung dar-

stellen oder die Bereitstellung humanitärer Hilfe und die Bemühungen um soziale und wirt-

schaftliche Entwicklung auf nationaler und lokaler Ebene behindern; 

 4. fordert alle Staaten, insbesondere diejenigen, die dazu in der Lage sind, sowie 

das System der Vereinten Nationen und die anderen mit Antiminenprogrammen befassten 

zuständigen Organisationen und Institutionen nachdrücklich auf, von Minen betroffene 

Staaten auf Ersuchen und nach Bedarf zu unterstützen, indem sie 

_______________ 

8 Ebd., Vol. 2048, Nr. 22495. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1997 II S. 806; LGBl. 1998 

Nr. 155; öBGBl. III Nr. 17/1999; AS 2003 4085. 

9 Ebd., Vol. 2399, Nr. 22495. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 122; LGBl. 2006 

Nr. 193; öBGBl. III Nr. 40/2008; AS 2006 3871. 

10 Ebd., Vol. 1342, Nr. 22495. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 958; LGBl. 1989 

Nr. 50; öBGBl. Nr. 464/1983; AS 1983 1499. 

11 A/72/226 und A/72/226/Corr.1. 
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 a) den Ländern, die von Minen und explosiven Kampfmittelrückständen betroffen 

sind, bei der Schaffung und dem Ausbau ihrer nationalen Kapazitäten für Antiminenpro-

gramme, auch bei der Erfüllung ihrer einschlägigen internationalen Verpflichtungen, behilf-

lich sind; 

 b) in Zusammenarbeit mit den zuständigen Organen des Systems der Vereinten 

Nationen und den in Betracht kommenden regionalen, staatlichen und nichtstaatlichen Or-

ganisationen nationale Programme unterstützen, mit dem Ziel, die von Minen und explosi-

ven Kampfmittelrückständen ausgehende Gefahr unter Berücksichtigung der unterschiedli-

chen Bedürfnisse von Frauen, Mädchen, Jungen und Männern zu verringern; 

 c) verlässliche, berechenbare, rechtzeitige und, sofern möglich, mehrjährige Bei-

träge zu Antiminenaktionen leisten, namentlich durch nationale Antiminenmaßnahmen und 

Antiminenprogramme der Vereinten Nationen und nichtstaatlicher Organisationen, ein-

schließlich Schnellreaktionsmaßnahmen in humanitären Notlagen und Maßnahmen zur Un-

terstützung der Opfer und zur Aufklärung über die Minengefahr, insbesondere auf lokaler 

Ebene, sowie über die entsprechenden nationalen, regionalen und globalen Treuhandfonds, 

darunter der Freiwillige Treuhandfonds zur Unterstützung von Antiminenprogrammen; 

 d) die notwendigen Informationen und technischen, finanziellen und materiellen 

Hilfen bereitstellen, um im Einklang mit dem Völkerrecht Minenfelder, Minen und explo-

sive Kampfmittelrückstände so bald wie möglich zu orten, zu beseitigen, zu vernichten und 

auf andere Weise unschädlich zu machen; 

 e) technologische Hilfe gewähren, um i) die von Minen und explosiven Kampfmit-

telrückständen betroffenen Länder zu unterstützen und ii) eine auf die Nutzer ausgerichtete 

Erforschung und Entwicklung von wirksamen, nachhaltigen, geeigneten und umweltscho-

nenden Techniken und Technologien für Antiminenmaßnahmen zu fördern; 

 5. befürwortet die Anstrengungen, alle Antiminenmaßnahmen im Einklang mit 

den Internationalen Normen für Antiminenprogramme oder mit diesen Normen konformen 

nationalen Normen durchzuführen, und betont, wie wichtig es ist, zur Erleichterung von An-

timinenmaßnahmen die Genauigkeit und Objektivität der Informationen in der Berichter-

stattung sicherzustellen sowie neueste Technologien und ein Informationsmanagementsys-

tem, wie etwa das Informationsmanagementsystem für Antiminenprogramme, anzuwenden; 

 6. stellt fest, dass fortlaufend an der weiteren Aktualisierung der Internationalen 

Normen für Antiminenprogramme gearbeitet wird; 

 7. fordert alle von Minen betroffenen Staaten nachdrücklich auf, im Einklang mit 

dem anwendbaren Völkerrecht nach Bedarf alle Gebiete innerhalb ihres jeweiligen Hoheits-

bereichs oder unter ihrer Kontrolle, in denen sich Minen und explosive Kampfmittelrück-

stände befinden, auf möglichst effiziente Weise zu identifizieren und gegebenenfalls Maß-

nahmen zur Freigabe zuvor verminter Flächen zu veranlassen, einschließlich nichttechni-

scher, technischer sowie Räummaßnahmen; 

 8. legt den von Minen betroffenen Staaten nahe, gegebenenfalls mit Unterstützung 

seitens der in Betracht kommenden Einrichtungen der Vereinten Nationen und Entwick-

lungspartner Antiminenaktionen, einschließlich der erforderlichen Opferhilfe und ihrer Ver-

bindung zu Gesundheitsversorgungs- und Behindertenagenden, proaktiv in die Entwick-

lungspläne und -prozesse zu integrieren, um sicherzustellen, dass Antiminenprogramme zu 

den Entwicklungsprioritäten zählen und dass für Antiminenprogramme, einschließlich der 

erforderlichen Opferhilfe, auf berechenbare Weise Mittel bereitgestellt werden; 

 9. ermutigt alle zuständigen multilateralen, regionalen und nationalen Programme 

und Gremien, in ihre friedenskonsolidierenden, humanitären, Stabilisierungs-, Wiederher-
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stellungs-, Wiederaufbau-, Friedenserhaltungs- und Entwicklungshilfemaßnahmen gegebe-

nenfalls Aktivitäten im Zusammenhang mit Antiminenprogrammen, einschließlich Räu-

mung, aufzunehmen, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die nationale und lokale 

Eigenverantwortung, die Nachhaltigkeit und den Kapazitätsaufbau zu gewährleisten sowie 

eine geschlechts- und altersspezifische Perspektive in alle Aspekte derartiger Aktivitäten 

aufzunehmen; 

 10. legt den Staaten, soweit angezeigt, und den mit Antiminenprogrammen befass-

ten zuständigen Organisationen nahe, sich weiter darum zu bemühen, sicherzustellen, dass 

in Antiminenprogrammen die Aufklärung über die Gefahren und die besonderen Bedürf-

nisse und Erfordernisse von Opfern und Menschen mit Behinderungen berücksichtigt wer-

den und dass sie geschlechts- und altersdifferenziert sind, damit sie Frauen, Mädchen, Jun-

gen und Männern gleichermaßen zugutekommen, und dass sie außerdem den besonderen 

Bedürfnissen von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen Rechnung tragen, und befürwortet 

die Mitwirkung aller Akteure, einschließlich Frauen, an der Gestaltung der Antiminenpro-

gramme; 

 11. fordert die Staaten nachdrücklich auf, humanitäre Hilfe für die Opfer von Minen 

und explosiven Kampfmittelrückständen bereitzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um 

die Zivilbevölkerung im Einklang mit den Grundsätzen des humanitären Völkerrechts zu 

schonen; 

 12. ermutigt die Staaten, den Zugang der Opfer zu adäquater medizinischer Betreu-

ung, physischer und sensorischer Rehabilitation, psychosozialer Unterstützung, Bildung und 

Qualifizierung sowie Chancen für einen Einkommenserwerb zu unterstützen und diese 

Dienste allen zur Verfügung zu stellen, ungeachtet des Geschlechts, des Alters oder des so-

zioökonomischen Status; 

 13. legt den zuständigen Einrichtungen der Vereinten Nationen, Organisationen der 

Zivilgesellschaft und anderen Einrichtungen mit Fachwissen in diesen Angelegenheiten 

nahe, den betroffenen Ländern Kapazitätsaufbauhilfe bereitzustellen, damit sie die Opfer-

hilfe in ihre nationalen Politikrahmen über Gesundheitsversorgung, soziale Dienste und be-

hinderteninklusive Entwicklung integrieren; 

 14. betont, wie wichtig es ist, bei Antiminenprogrammen zusammenzuarbeiten und 

sich abzustimmen und nach Bedarf vorhandene Mittel zu diesem Zweck bereitzustellen, 

weist nachdrücklich auf die Hauptverantwortung der nationalen Behörden in dieser Hinsicht 

hin und betont außerdem, dass den Vereinten Nationen, namentlich dem Dienst der Verein-

ten Nationen für Antiminenprogramme, der die Antiminenaktionen innerhalb des Systems 

der Vereinten Nationen koordiniert, und den sonstigen zuständigen Organisationen dabei 

eine unterstützende Rolle zukommt; 

 15. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der anhaltenden Partnerschaft und Zu-

sammenarbeit der Vereinten Nationen mit regionalen und subregionalen Organisationen, 

insbesondere der Afrikanischen Union, mit dem Ziel der Verringerung des für Zivilpersonen 

von Minen und explosiven Kampfmittelrückständen ausgehenden Risikos, insbesondere 

durch den Gemeinsamen Rahmen der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union für 

eine verstärkte Friedens- und Sicherheitspartnerschaft, und befürwortet in dieser Hinsicht 

den Aufbau von Partnerschaften mit regionalen, nationalen und lokalen Organisationen, so-

weit angezeigt; 

 16. erkennt an, wie wichtig es ist, Antiminenprogramme gegebenenfalls in Waffen-

ruhevereinbarungen und Friedensabkommen sowie in den Mandaten von Friedenssiche-

rungseinsätzen und besonderen politischen Missionen ausdrücklich zu erwähnen, da sie in 
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Postkonfliktsituationen als Maßnahmen der Friedenskonsolidierung und der Vertrauensbil-

dung zwischen den beteiligten Parteien dienen können und da Friedenssicherungspersonal 

und die Bevölkerung der Gastländer nach wie vor Gefahren ausgesetzt sind; 

 17. ermutigt die Vereinten Nationen, auch künftig Maßnahmen zu ergreifen, um die 

Koordinierung, Effizienz, Transparenz und Rechenschaftspflicht zu erhöhen, insbesondere 

durch die Umsetzung der Strategie der Vereinten Nationen für Antiminenprogramme 2013-

2018; 

 18. ermutigt diejenigen Staaten und Organisationen, die dazu in der Lage sind, die 

Maßnahmen aller zuständigen Akteure zu unterstützen, die darauf abzielen, die Schnellre-

aktionskapazitäten in humanitären Notlagen sowie die Transparenz und Rechenschafts-

pflicht zu verbessern; 

 19. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer vierundsieb-

zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution und über die Wei-

terverfolgung früherer Resolutionen über die Unterstützung von Minenräummaßnahmen 

und Antiminenprogrammen vorzulegen; 

 20. beschließt, den Punkt „Unterstützung von Antiminenprogrammen“ in die vor-

läufige Tagesordnung ihrer vierundsiebzigsten Tagung aufzunehmen. 

66. Plenarsitzung 

7. Dezember 2017 


